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SGB VI § 118 Abs. 3
Zur Rückforderung überzahlter Renten bei debitorischem Konto
SG Köln, Urt. v. 08.06.2005 – S 25 R 65/05, WM 2005, 134

Leitsatz:
Überweist ein Rentenversicherungsträger nach dem Tod des Versicherten zu Unrecht noch
Rente für den Folgemonat, so steht ihm gegen das kontoführende Kreditinstitut auch bei
einem debitorischen Konto ein Rückforderungsanspruch zu. Nach Gutschrift des
Rentenbetrages getroffene Verfügungen berechtigter Dritter über das Konto begründen bis
zur Höhe des Sollsaldos vor Gutschrift des Rentenbetrags nicht den Entreicherungseinwand
nach § 118 Abs. 3 Satz 3 SGB VI.
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